
Anlage 1 zum Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen 

 

 

Hinweise zum Umgang mit den Behelfs-/Alltagsmasken 

 

Folgende Hinweise des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 

sind zu beachten (Stand 26.06.2020): 

• Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand 

von mindestens 1,50 Meter zu anderen Menschen eingehalten werden. 

• Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen 

oder desinfiziert werden. 

• Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht 

kontaminiert wird. Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen 

platziert sein und an den Rändern möglichst eng anliegen, um das 

Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren. 

• Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske 

genügend Luft durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu 

behindern. 

• Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. 

ausgetauscht werden. 

• Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist 

potentiell erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, 

sollten diese möglichst nicht berührt werden. 

• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der 

allgemeinen Hygieneregeln gründlich gewaschen oder desinfiziert werden 

(mindestens 20 bis 30 Sekunden mit Seife). 

 

 

 

 

 



Anlage 2 zum Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen  

 

 

Sportunterricht und außerunterrichtliche Sport- und Bewegungsangebote 

während der Corona-Pandemie 

 

Der Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen sieht vor, dass Sportunterricht, 

außerunterrichtliche Sportangebote sowie Bewegungsangebote in allen Schulformen 

und in allen Jahrgangsstufen unter Einhaltung von bestimmten Schutzmaßnahmen 

stattfinden können. Zur Erfüllung der curricularen Anforderungen soll Sportunterricht 

in Präsenzform erteilt werden. Bewegungsfördernde Elemente sind im Unterricht aller 

Fächer und in den Pausen 

möglich. 

 

Vorgaben und Empfehlungen 

(1) In Ergänzung zum genannten Hygieneplan gilt: 

Der Sportunterricht, einschließlich des Schwimmunterrichts, findet im geregelten 

Klassen- oder Kurssystem der Schule statt. 

Außerunterrichtliche Sportangebote finden in festen Lern- oder Trainingsgruppen 

wie zum Beispiel Arbeitsgemeinschaften oder Sportgruppen aus den 

Landesprogrammen „Schule & Verein“ sowie „Talentsuche-Talentförderung“ – 

einschließlich fester schulübergreifender Gruppen – statt. 

Jeder Gruppe wird innerhalb der Sportstätte ein festgelegter Bereich zugewiesen, 

die Gruppen dürfen sich nicht mischen. 

Sportunterricht und außerunterrichtlicher Schulsport sind in allen Inhaltsfeldern 

mit Ausnahme des Inhaltsfeldes „Mit und gegen den Partner kämpfen – Ringen 

und Raufen“ gemäß den Kerncurricula Sport möglich. Direkte körperliche Kontakte 

sind auf das sportartspezifisch notwendige Maß zu reduzieren. 

Unterricht und Angebote im Freien sind aufgrund des permanenten 

Luftaustausches zu favorisieren. 

Bei der Nutzung von Geräten ist auf die Einhaltung der allgemeinen 



Hygieneregeln besonders Wert zu legen. 

Der Aufenthalt in den Umkleidekabinen ist so zu organisieren, dass dieser nur 

kurz stattfindet. Der Mund-Nase-Schutz ist beim Umkleiden zu tragen.  

Sofern die Umkleidekabine nicht zur Aufbewahrung von Kleidungsstücken oder 

Gegenständen benötigt wird, ist diese nach Benutzung gründlich zu lüften. 

Begegnungen von Gruppen im oder vor dem Umkleidebereich sind ebenso wie 

Warteschlangen beim Zutritt zur Sportstätte zu vermeiden. 

(2) Schulleitungen können in Abstimmung mit der Sportfachkonferenz weitere 

Maßnahmen beschließen. 

(3) Im Sinn einer weiteren schrittweisen Öffnung des Schulsports können 

innerschulische schulsportliche Wettbewerbe stattfinden. Die schulübergreifenden 

schulsportlichen Wettbewerbe werden bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt, um zu 

verhindern, dass Infektionen von außen in die Schulen hineingetragen werden und 

Infektionsketten nicht mehr nachvollzogen werden können. 

 

Hinweise zur Sportstättennutzung einschließlich Schwimmbäder: 

Sportunterricht ist auf allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, die der Schule 

durch den zuständigen Schulträger zugewiesen werden, zulässig. Dies gilt auch im 

öffentlichen Raum. Besondere Hygienekonzepte der Betreiber der Sportstätten und 

Schwimmbäder sind zu beachten. Zum Schutz der Schülerinnen und Schüler gelten 

die jeweils strengeren Regelungen. 

 

Beratung 

Weitere Beratung und Information zur Durchführung von Sportunterricht, Schulsport 

und Bewegungsangeboten werden durch die Zentrale Fortbildungseinrichtung für 

Sportlehrkräfte des Landes (ZFS) ( https://zfs.bildung.hessen.de ) sowie durch die 

Schulsportkoordinatorinnen und -koordinatoren an den Staatlichen Schulämtern 

gegeben. 

 

 

 



Anlage 3 zum Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen 

 

 

Musikunterricht und außerunterrichtliche musikalische Angebote während der 

Corona-Pandemie 

 

Der Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen sieht vor, dass Musikunterricht 

und außerunterrichtliche musikalische Angebote in allen Schulformen und in allen 

Jahrgangsstufen unter Einhaltung von bestimmten Schutzmaßnahmen erteilt werden 

dürfen. 

Das Fach Musik zeichnet sich durch seine praktische und ganzheitliche 

Bildungszielsetzung aus. Handlungsformen wie Musizieren, Hören, Bewegen oder 

Beschreiben werden in einem guten Musikunterricht sinnvoll miteinander verknüpft. 

Die vorliegenden Handlungsempfehlungen beinhalten Handreichungen zur Planung 

des Musikunterrichts an allgemeinbildenden Schulen im kommenden Schuljahr 

2020/21. 

 

I. Aktives Musizieren 

Beim musikpraktischen Arbeiten mit Instrumenten besteht im Vergleich zu anderen 

Unterrichtssituationen kein erhöhtes Risiko, Ausnahmen sind das gemeinsame 

Musizieren mit 

Blasinstrumenten (vgl. II.) und das gemeinsame Singen (vgl. III.) in geschlossenen 

Räumen. Eine  

Wiederaufnahme des musikpraktischen Arbeitens ist im Rahmen des aktuell geltenden 

Hygieneplans 

möglich. Bis zum 31.01.2021 muss auf Gesang und die Nutzung der Blasinstrumente 

in Gruppen- 

 oder Klassenverbänden in geschlossenen Räumlichkeiten verzichtet werden. Im 

Freien und unter  

Berücksichtigung der Abstandsregelungen können jedoch Chor- und 

Blasinstrumentproben 

 stattfinden. 

 Darüber hinaus gelten die folgenden Regelungen: 

 



II. Musikpraktisches Arbeiten mit Blasinstrumenten 

Beim Musizieren mit Blasinstrumenten entstehen während des Spiels Aerosole, 

welche infektiös sein können, wenn die Musikerin bzw. der Musiker virusinfiziert ist. 

Um diesem Infektionsrisiko zu begegnen, ist bis zum 31.01.2021 in geschlossenen 

Räumlichkeiten nur  

 

Einzelunterricht unter Einhaltung folgender Sicherheitsmaßnahmen möglich: 

 

Abstand: 

- Mindestabstand von 2,5 Metern; 

- gegebenenfalls zusätzlicher Schutz durch die Nutzung durchsichtiger 

Plexiglasscheiben  

  oder mit Folie bespannter Rahmen sowie textilen Gewebes über dem Schalltrichter. 

 

Probenraum: 

Proben in möglichst großen, hohen Räumen oder falls möglich im Freien; 

- sehr gute Durchlüftung der Räumlichkeiten; 

- Probenintervall maximal 30 Minuten, danach Lüftungspause; 

- Platzierung im Raum nicht im direkten Luftstrom des anderen. 

Instrumente: 

- kein Wechsel der Blasinstrumente zwischen verschiedenen Musikerinnen und 

Musikern; 

- Durchpusten oder Durchblasen des Instruments unterlassen; 

- Verzicht auf: 

o Mundstückübungen bei Blech- und Holzblasinstrumenten; 

o Lippenübungen, Buzzing etc. bei Blechbläsern; 

o spezielle Atemübungen; 

- Kondensat-Reste am Boden durch Einmaltücher aufnehmen und diese direkt 

entsorgen, danach Hände waschen; 

- Kondensat in ein Gefäß ablassen und direkt nach dem Unterricht entsorgen; 

- Trocknung und Reinigung erfolgt ausschließlich beim eigenen Instrument; 

- aufwändige Reinigung der Instrumente möglichst außerhalb des Unterrichts oder 

Musiziersettings. 



 

III. Singen, Tanz, Bewegung 

Beim Singen werden insgesamt überdurchschnittlich viele Aerosole freigesetzt. Diese 

können infektiös sein, wenn die Sängerin bzw. der Sänger virusinfiziert ist. 

Um diesem Infektionsrisiko zu begegnen, ist bis zum 31.01.2021 in geschlossenen 

Räumlichkeiten nur Einzelvortrag 

unter Einhaltung folgender Sicherheitsmaßnahmen möglich: 

Abstand: Mindestabstand von 3 Metern; 

- gegebenenfalls zusätzlicher Schutz durch die Nutzung durchsichtiger 

Plexiglasscheiben oder mit Folie bespannter Rahmen sowie einer Mund-Nase- 

Bedeckung; 

Probenraum: 

- Proben in möglichst großen, hohen Räumen oder falls möglich im Freien. 

- sehr gute Durchlüftung der Räumlichkeiten; 

- Probenintervall maximal 30 Minuten, danach Lüftungspause; 

- Platzierung im Raum möglichst nicht im direkten Luftstrom des anderen. 

Außerdem: 

- Kombination von Gesang und Bewegung/Tanz konsequent unterlassen; 

- reduzierte Einsingübungen; 

- keine Stücke mit Schwerpunkten auf Explosivlauten (z. B. Beat-Boxing, 

Begleitelemente in Rock/Pop/Jazz). 

 

IV. Kooperationen mit außerschulischen musikalischen Partnern 

Kooperationsprojekte mit außerschulischen Partnern wie Musikschulen oder 

Kulturinstitutionen sind unter Einhaltung des aktuell geltenden Hygieneplans möglich. 

 

V. Schulische Ensembles, Arbeitsgemeinschaften, Wahlunterricht und 

Wahlpflichtunterricht sowie Gesangs- und Instrumentalklassen in Musik sind unter 

Einhaltung des aktuell geltenden Hygieneplans möglich. 

 

 



 

VI. Fachpraktische Abiturprüfung im Fach Musik 

Fachpraktische Abiturprüfungen im Fach Musik sind mit Blick auf die positiven 

Erfahrungen im Abiturdurchlauf 2020 unter Einhaltung des aktuell geltenden 

Hygieneplans möglich. 

VII. Schulische Konzerte, musikalische Umrahmung schulischer 

Veranstaltungen 

Schulische Konzerte und musikalische Umrahmungen schulischer Veranstaltungen 

sind unter Einhaltung des aktuell geltenden Hygieneplans möglich. 

Kontakte: 

HKM Büro Kulturelle Bildung: https://kultur.bildung.hessen.de/kontakt.html 

 

 

 

  

https://kultur.bildung.hessen.de/kontakt.html


Anlage 4 zum Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen 

 

 

Fachunterricht Darstellendes Spiel und außerunterrichtliche Theaterangebote 

während der Corona-Pandemie 

 

Der Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen sieht vor, dass Fachunterricht 

Darstellendes Spiel und außerunterrichtliche Theaterangebote in allen Schulformen 

und in allen Jahrgangsstufen unter Einhaltung von bestimmten Schutzmaßnahmen 

erteilt werden dürfen. 

Vorgaben und Empfehlungen 

(1) In Ergänzung zum genannten Hygieneplan gilt: 

Alle Übungen müssen kontaktfrei ausgeführt werden. 

Ein Mindestabstand von 2 Metern zwischen Personen ist einzuhalten. 

Freiluftaktivitäten sind aufgrund des permanenten Luftaustausches zu 

bevorzugen. 

Warteschlangen sind beim Zutritt zur Spielstätte zu vermeiden. 

(2) Schulleitungen können in Abstimmung mit der Fachkonferenz Darstellendes Spiel 

weitere Maßnahmen beschließen. 

Beratung 

Weitere Beratung und Information zur Durchführung von Fachunterricht 

Darstellendes Spiel und zu Theaterangeboten werden durch die regionalen 

Schultheaterzentren sowie durch die Fachberaterinnen und Fachberater Kulturelle 

Bildung an den Staatlichen Schulämtern gegeben. 

Kontakte: 

HKM Büro Kulturelle Bildung: https://kultur.bildung.hessen.de/kontakt.html 

Schultheater-Studio Frankfurt (Südhessen): https://schultheater.de/ 

Schultheaterzentrum Nordhessen: https://www.spielort-kassel.de/ 

Fachberatungen Kulturelle Bildung: 

https://kultur.bildung.hessen.de/fachberatung/index.html 


